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In dieser Ausgabe: 

Neues zum Einsatz von Drohnen - auch in der 

Wohnungswirtschaft 

Wir haben schon mehrfach 
über die rechtlichen und versi-
cherungsvertraglichen Bestim-
mungen beim Besitz und Ein-
satz von Drohnen berichtet. 
 
Seit dem 01. Januar 2021 gel-
ten nun teilweise neue EU-
Regelungen für den Betrieb 
dieser unbemannten Fluggerä-
te. 
 
Drohnen sind so genannte un-
bemannte Luftfahrzeugsyste-
me (englisch: UAS von un-
manned aircraft system). Sie 
bestehen aus einem unbe-
mannten Luftfahrzeug sowie 
der Ausrüstung für dessen 
Fernsteuerung. Drohnen kön-
nen sowohl automatisiert flie-
gen als auch von Menschen-
hand gesteuert werden. 
 

Das Fliegen mit so genannten 
UAS (Drohnen) ist in  
Deutschland Haftpflicht-
versicherungspflichtig (§ 43 
LuftVG). Das gilt unabhängig 

von Größe und Gewicht des 
Fluggerätes und auch unab-
hängig davon, ob die Drohne 
privat oder gewerblich genutzt 
wird. Das Mitführen einer Ver-
sicherungsbestätigung beim 
Betrieb der Drohne ist vorge-
schrieben (§ 106 LuftVZO). 
 
Die Haftpflichtversicherung 
kann als eigenständiger Ver-
trag oder als Leistungsein-
schluss in Betriebs- und Pri-
vathaftpflichtversicherungen 
beantragt werden. 
 
Drohnen unter 250 Gramm 
und unter 19 m/s horizontaler 
Maximalgeschwindigkeit darf 
jeder ab 16 Jahren selbst flie-
gen. Unter 16 Jahren darf nur 
unter direkter Aufsicht eines 
Fernpiloten mit den notwendi-
gen Voraussetzungen geflo-
gen werden. 
 
Der Betrieb von Drohnen wird 
in drei Betriebskategorien ein-
geteilt. Drohnen der "Offenen 
Kategorie" (1) (quasi "offen 
für Jedermann") dürfen ohne 
Betriebsgenehmigung unter 
den folgenden Voraussetzun-
gen geflogen werden: 
 
• Maximale Flughöhe: 120 

Meter über Grund 
• unmittelbarer Sichtkontakt 

zur Drohne während des ge-
samten Fluges bzw. einge-
schalteter Follow-me-Modus 
erforderlich 

• Höchstabflugmasse der 
Drohne 25 Kilogramm 
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• kein Transport gefährlicher 
Güter 

• kein Abwurf von Gegenstän-
den 

 
Innerhalb der offenen Katego-
rie wird zudem nach drei  
Unterkategorien (A1, A2, A3) 
unterschieden: 
 
A1: Drohnen mit einer Höchst-
abflugmasse unter 900 
Gramm. Es darf an unbeteilig-
te Personen herangeflogen 
werden, wobei vermieden wer-
den sollte die Personen dabei 
zu überfliegen. 
 
A2: Drohnen mit einer Höchst-
abflugmasse bis zu 4 Kilo-
gramm. In dieser Unterkatego-
rie betriebene Drohnen dürfen 
horizontal bis zu 30 Meter an 
unbeteiligte Personen heran-
geflogen werden. Sofern sich 
die Drohne im „Langsamflug-
modus“ befindet, darf bis auf 5 
Meter an unbeteiligte Perso-
nen herangeflogen werden. 
 
A3: Drohnen in dieser Unter-
kategorie (bis zu 25 Kilo-
gramm Höchstabflugmasse) 
dürfen nur geflogen werden, 
wenn nach vernünftigem Er-
messen davon ausgegangen 
werden kann, dass während 
des gesamten Fluges keine 
unbeteiligten Personen gefähr-
det werden. Während des Flu-
ges ist ein Mindestabstand 
von 150 Metern zu Wohn-, 
Gewerbe-, Industrie- oder Er-
holungsgebieten zu wahren. 
 
Spezielle Kategorie (2): 
Betrifft den Betrieb von Droh-
nen, deren Einsatzgebiet den 
Rahmen der "offenen" Katego-
rie übersteigt, z. B. beim Be-
trieb außerhalb der Sichtweite 
und/oder ab 25 kg Startmasse. 
Diese benötigen dann eine 
Betriebsgenehmigung, Be-
triebserklärung oder ein Be-
treiberzeugnis für Leicht-UAS 

(LUC) der zuständigen Luft-
fahrtbehörde. 
 
Zulassungspflichtig (3): 
Betrieb von großen und 
schweren Drohnen, z. B. zur 
Beförderung von Personen 
oder gefährlichen Gütern. Eine 
Zulassung der zuständigen 
Luftfahrtbehörde ist erforder-
lich. 
 

Über folgenden sensiblen 
Bereichen darf nicht geflo-
gen werden: 
 
• Einsatzorte von Polizei und 

Rettungskräften 
• große Menschenansamm-

lungen 
• An- und Abflugbereich von 

Flugplätzen 
• Krankenhäuser 
• Industrieanlagen 
• Bundes- und Landesbehör-

den 
• Bundesfern- und Wasser-

straßen sowie Bahnanlagen 
• über Wohngrundstücken bei 

Geräten über 0,25 Kilo-
gramm oder für Geräte die 
akustische, visuelle oder 
Funksignale empfangen, 
übertragen oder aufzeich-
nen können (Ausnahme: es 
liegt eine Erlaubnis des 
Grundstückinhabers vor) 
 

Drohnen werden nach ihrem 
Gewicht in Risikoklassen ein-
geteilt. Von dieser hängt unter 
anderem ab, wie hoch eine 
Drohne fliegen darf, ob man 
einen Drohnen-Führerschein 
braucht und welche Art von 

Manövern damit geflogen wer-
den dürfen. 
 
Pflicht zur Registrierung beim 
Luftfahrtbundesamt unter den 
folgenden Voraussetzungen: 
 
• Drohnen der „offenen“  

Kategorie ab 250 Gramm 
• Drohnen der „offenen“ Ka-

tegorie unter 250 Gramm, 
wenn sie mit einer Kamera 
oder mit einem anderen 
Sensor, der personenbezo-
gene Daten erfassen kann, 
ausgestattet sind, sofern es 
sich nicht um ein Spielzeug 
gemäß Spielzeugrichtlinie 
handelt 

• Drohnen der "speziellen" 
Kategorie 

• Die Registrierungsnummer 
(elektronische Piloten-ID) 
muss auf jeder von einem 
registrierten Betreiber ein-
gesetzten Drohne sichtbar 
angebracht werden. Eine 
feuerfeste Plakette ist nicht 
mehr erforderlich. 

• Eigentümer von zulas-
sungspflichtigen Drohnen 
müssen dieses ebenfalls 
registrieren lassen. 

 
Für die Registrierungspflicht 
existierte eine viermonatige 
Übergangsfrist bis einschließ-
lich April 2021. 

 
Es ist auch geregelt, wer mit 
welchem Führerschein die 
Geräte fliegen darf: 
 
• EU-Kompetenznachweis 

(kleiner EU-Drohnenführer-
schein, Online Multiple 
Choice mit 40 Fragen) spä-
testens ab 01. Januar 2022 
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verpflichtend ab Startmasse 
von 250 Gramm. 

• EU-Fernpiloten-Zeugnis 
(großer EU-Drohnenführer-
schein) für Bestandsdroh-
nen ab 500 Gramm und 
Drohnen der Risikoklassen 
C2, C3 und C4 spätestens 
ab 01. Januar 2023 ver-
pflichtend (Theorie-Prüfung 
+ Praxistraining) 

• Diese sind jeweils fünf Jah-
re gültig und müssen durch 
Wiederholungsprüfungen 
oder Auffrischungskurse 
verlängert werden 

• Übergangsfrist: Durch Lan-
desluftfahrtbehörden erteilte 
Erlaubnisse sowie nationale 
Kenntnisnachweise, die bei 
einer anerkannten Stelle 
erworben wurden, gelten 
längstens bis zum 31. De-
zember 2021 bzw. 2022 
weiter und berechtigen zum 
Steuern von Drohnen in al-
len Unterkategorien der 
"offenen" Kategorie 

• Nachweis- und zeugnisfrei 
dürfen nur Drohnen unter 
250 Gramm geflogen wer-
den. 
 

Der Geltungsbereich sind alle 
27 Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union sowie die 
Schweiz. Eine Drohne kann in 
allen aufgeführten Staaten un-
ter den gleichen Betriebsbe-
dingungen betrieben werden. 
Unterschiede kann es bei den 
geografischen Verbotsgebie-
ten geben. Diese so genann-
ten Geo-Zonen werden vo-
raussichtlich erst Ende 2021 
veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
Frank Ullrich - GVV 
aus VEMA Versicherungsmakler 
Genossenschaft eG 

Homeoffice und die Mitversicherung  

von Geräten 

Viele Arbeitnehmer*innen be-
finden sich coronabedingt im 
Homeoffice. Sehr oft benutzen 
sie dabei die ihnen vom Ar-
beitgeber zur Verfügung ge-
stellten Geräte (Notebooks, 
Monitore etc.) Es besteht un-
zweifelhaft der Bedarf, auch 
für diese Geräte, die sich da-
mit außerhalb der eigentlichen 
Versicherungsorte befinden, 
weiterhin Versicherungsschutz 
zu gewährleisten. 
 
Unser Geschäftsinhalts-
Rahmenvertrag sieht vor, 
dass für die versicherten Sa-
chen, die sich vorübergehend 
(derzeit bis zur Dauer von 12 
Monaten) außerhalb des Ver-
sicherungsortes innerhalb 
Deutschlands befinden, Versi-
cherungsschutz besteht.  
 

Die Höchstentschädigung ist 
in diesen Fällen auf die Versi-
cherungssumme von 750.000 
Euro je Versicherungsfall be-
grenzt. Damit kann über die 
Geschäftsinhaltsversicherung 
Versicherungsschutz für die 
überlassenen Geräte, die 
auch zur versicherten Be-

triebseinrichtung gehören, er-
reicht werden. Versicherte Ge-
fahren sind dabei Feuer, Ein-
bruchdiebstahl, Vandalismus 
nach einem Einbruch und 
Raub, Leitungswasser, Sturm, 
Hagel, Elementargefahren, 
innere Unruhen, böswillige Be-
schädigung, Streik, Aussper-
rung, Fahrzeuganprall, Rauch, 
Überschalldruckwellen sowie 
weitere unbenannte Gefahren. 
 
Auch unser Elektronik-
Rahmenvertrag sieht eine wei-
tergehende Regelung vor, 
nach der für die versicherten 
Anlagen bis 5.000 Euro bis zu 
einer Entschädigungsgrenze 
in Höhe von 30 % der jeweili-
gen Versicherungssumme, 
mindestens jedoch 25.000 Eu-
ro je Versicherungsfall, Versi-
cherungsschutz auch außer-

halb der Betriebs-
grundstücke innerhalb 
der EU besteht. Diese 
Regelung ist sogar 
zeitunabhängig. Damit 
sind die versicherten 
Geräte gegen die un-
vorhergesehen eintre-
tenden Beschädigun-

gen oder Zerstörungen sowie 
das Abhandenkommen durch 
Diebstahl, Einbruchdiebstahl, 
Raub oder Plünderung versi-
chert. 
 
Bernd Miethke - GVV 
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Mietsachschäden durch Haustiere 

Wenn man neben den Hunden 
und Katzen noch Kaninchen, 
Hamster, Papageien, Wellen-
sittiche, Fische, Reptilien und 
deren jeweiligen Artgenossen 
dazu zählt, kann man davon 
ausgehen, dass in fast jedem 
2. Haushalt auch ein Haustier 
gehalten wird – und dement-
sprechend häufig auch in Miet-
wohnungen. Oft werden Be-
schädigungen, die meist auf 
die pelzigen Mitbewohner zu-
rückzuführen sind, erst festge-
stellt, wenn ein Mieter aus der 
Wohnung auszieht.  
 
Grundsätzlich lässt sich die 
Aussage treffen, dass Schä-
den, welche durch eine einma-
lige Handlung des Tieres ver-
ursacht werden, in den aller-
meisten Fällen durch die Tier-
halterhaftpflichtversicherung 
abgedeckt sind.  

 
Beispiele: 
• Hunde sind es meist ge-

wohnt, sich alleine in der 
Wohnung aufzuhalten. Ver-
sehentlich wurde aber die 
Tür des Zimmers geschlos-
sen, in dem der Hund gera-
de war. Beim Versuch aus 
dem Zimmer zu kommen, 
beschädigt der Hund die 
Tür.  

• Die Katze geht auf dem 
Highboard spazieren und 
stößt dabei eine schwere 
Vase auf den Boden, die 
sichtlich beschädigte Spuren 

auf dem Echtholzparkett hin-
terlässt.  

 
Anders verhält es sich, wenn 
der Schaden nicht auf ein ein-
maliges Ereignis zurückzufüh-
ren ist, sondern über einen 
längeren Zeitraum entstanden 
ist. 
 
Beispiele: 
• Sobald es an der Haustür 

klingelt, beginnt der Hund an 
der Wohnungstür zu kratzen. 
Irgendwann kann man dem 
Türblatt ansehen, dass es 
dieser dauerhaften Belas-
tung nicht gewachsen war. 

• Die Zwergkaninchen, die 
sich frei in der Wohnung be-
wegen dürfen, wenn die Be-
wohner zu Hause sind, ha-
ben neben ihrer Kleintiertoi-
lette noch eine schöne Stelle 
hinter der Couch aufgesucht, 
um ihr Geschäft zu verrich-
ten. Erst als das Sofa ver-
schoben oder ausgeräumt 
wird, stellt man fest, dass 
der fest verklebte Fußboden-
belag verfärbt ist und die 
Dielen unter dem Teppich-
boden durch die Feuchtigkeit 
angegriffen wurden. 

 
Schäden, welche durch die re-
gelmäßige Benutzung und den 
Gebrauch der gemieteten 
Wohnräume entstehen, sind 
im Versicherungsschutz übli-
cherweise nicht eingeschlos-
sen.  
 
Beispiel: 
• Auf dem Echtholzparkett 

sind deutliche Kratzspuren 
von Krallen erkennbar. Der 
Vermieter sieht die Notwen-
digkeit, dass das Parkett ab-
geschliffen werden muss.  

 
Fazit:  
Normale Abnutzungsspuren, 

die nach einer gewissen Zeit 
auftreten, muss jeder Vermie-
ter hinnehmen. Wenn der 
frisch geschliffene Dielenbo-
den nach Jahren der regelmä-
ßigen Nutzung nicht mehr wie 
neu aussieht, muss sich kein 
Mieter beim Auszug rechtferti-
gen oder gar dafür haften. An-
ders sieht es jedoch auch, 
wenn bspw.  tiefe Furchen den 
Holzboden „zieren“, die ein-
deutig auf die Krallen des Vier-
beiners zurückzuführen sind. 
Dann muss Herrchen oder 
Frauchen ran ans Portemon-
naie. Geregelt ist das im BGB 
(§833): „Wird durch ein Tier 
[…] eine Sache beschädigt, so 
ist derjenige, welcher das Tier 
hält, verpflichtet, dem Verletz-
ten den daraus entstanden 
Schaden zu ersetzen.“ 
 
Es kommt also immer (wie bei 
allen Haftpflichtversicherun-
gen) auf den konkreten Einzel-
fall und die dazugehörigen De-
tails an.  
 
Katzen, Vögel, Kaninchen etc. 
zählen als „zahme Haustiere“ 
und gelten in der Privathaft-
pflichtversicherung als mitver-
sichert.  
 
Für Hundehalter ist eine Hun-
dehalterhaftpflichtversicherung 
dringend zu empfehlen. 
 
 
 
Ariane Elsholz - GVV 
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Kosten von bis zu 150 Millionen Euro verursachen Frostschäden an 

Wasserleitungen 

Jedes Jahr ist festzustellen, 
dass bei sinkenden Tempera-
turen in den Minusbereich die 
Wasserleitungen einfrieren 
und platzen können. Laut Zah-
len des Gesamtverbandes der 
Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV) gehen die dar-
aus resultierenden Schäden in 
die Millionen. 
 
Eine feste Größe sind die 
30.000 bis 40.000 Schäden an 
Wasserleitungen durch Frost 
und Kälte in Deutschland. Der 
dadurch verursachte Kosten-
aufwand liegt, wie aus Berech-
nungen des Gesamtverbands 
der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV) hervorgeht 
bei 120 und 150 Millionen Eu-
ro. Frost ist damit für drei bis 
vier Prozent der jährlich 1,1 
Millionen Leitungswasserschä-
den in der Wohngebäudeversi-
cherung verantwortlich. Ge-
messen am gesamten Scha-
denaufwand von drei Milliar-
den Euro liegt der Anteil bei 
rund fünf Prozent. Dabei las-
sen sich Frostschäden und 
ihre Folgen schon mit einfa-
chen Mitteln vermeiden. 

 
Hier ein paar Tipps wie sich 
Frostschäden verhindern 
lassen 
 
• Das wirksamste Frost-

schutzmittel für Wasserrohre 
ist Wärme. Deshalb sollten 

alle Räume ausreichend be-
heizt werden. Das Hei-
zungsventil sollte nie voll-
ständig zugedreht werden. 
Das gilt vor allem auch für 
wenig genutzte Räume wie 
Keller, Vorrats- oder Abstell-
räume, Gästezimmer und 
Gäste-WC. 

• Die Frostschutzstellung am 
Heizkörperventil schafft nur 
bedingt Sicherheit: Der so-
genannte Frostwächter sorgt 
lediglich dafür, dass der 
Heizkörper nicht einfriert. 
Rohre, die entfernt vom 
Heizkörper verlegt sind, wer-
den nicht geschützt. 

• Wasserleitungen im Außen-
bereich oder in unbeheizten 
Räumen möglichst vom 
Wasser nehmen und leer-
laufen lassen. 

• Bei undichten Fenstern oder 
Außentüren sollten Hausbe-
sitzer die Isolierung ausbes-
sern, damit keine kalte Zug-
luft auf die Rohre einwirken 
kann. Dabei sollten unbe-
dingt auch die Kellerfenster 
geprüft werden! 

• Freiliegende Wasserrohre 
und -speicher sollten mit 

wärmedämmendem Isolier-
material vor den kalten Tem-
peraturen geschützt werden. 

 
Hier ein kurzer Überblick wie 
Frostschäden an Wasserlei-
tungen versichert sind 
 
Schäden am Gebäude, die 
durch geplatzte Wasserrohre 
entstehen, ersetzt die Wohn-
gebäudeversicherung. Versi-
chert sind Schäden durch 
wasserführende Leitungen 
und die dazugehörigen Anla-
gen: Wasserversorgung und  
-entsorgung, Heizkörper und  
-rohre, Wasch- und Spülma-
schinen sowie Klima- und 
Wärmepumpen. In der Haus-
ratversicherung ist der kom-
plette Hausrat, beispielsweise 
Teppiche, Möbel, Lampen, 
Kleidung oder Elektrogeräte, 
gegen Leitungswasserschä-
den versichert. 
 
 
 
 
 
 
Hans-Joachim Franz - GVV 

https://www.dieversicherer.de/versicherer/versicherungen/wohngebaeudeversicherung
https://www.dieversicherer.de/versicherer/versicherungen/wohngebaeudeversicherung
https://www.dieversicherer.de/versicherer/versicherungen/hausratversicherung
https://www.dieversicherer.de/versicherer/versicherungen/hausratversicherung
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Die Meldung einer Gefahrerhöhung ist  

Obliegenheit der Versicherungsnehmer 

Eine Gefahrerhöhung muss 
man anzeigen, um den Versi-
cherungsschutz im Schaden-
fall nicht zu gefährden. Das 
gilt für Privatpersonen und na-
türlich auch für versicherte Fir-
men. 

 
Aber was hat man sich unter 
einer Gefahrerhöhung vorzu-
stellen? 
 
Die Definition sieht wie folgt 
aus: Die Änderung eines ge-
fahrerheblichen Umstands, 
nach dem der Versicherer bei 
Antragstellung in Textform ge-
fragt hat, oder aber der Eintritt 
eines Umstands, der den Ein-
tritt bzw. die Verwirklichung 
einer versicherten Gefahr bei 
normaler Verkehrsanschau-
ung erhöht.  
 
Einfacher gesagt: Jeder neue 
Umstand an der versicherten 
Gefahr, die nach gesundem 
Menschenverstand zu Proble-
men im Schadenfall führen 
kann. 
 
Nun sind Versicherungsange-
legenheiten nicht das Kernge-
schäft von Unternehmen oder 
das Hauptinteresse von Pri-
vatpersonen. Es gibt immer 
wieder Situationen, in denen 
eine Gefahrerhöhung vorliegt, 
die Auswirkungen auf den 
Versicherungsschutz haben 
kann. 
 

Folgend haben wir ein paar 
Beispiele von Gefahrenerhö-
hungen, die einer Anzeige be-
nötigen: 
 

• Installation einer Photovol-
taikanlage auf dem Dach. 
Dies erhöht die Feuergefahr 
und kann ebenfalls bei 
Sturm zu höheren Schaden-
kosten führen. 

• Änderung der Betriebsart 
oder Nutzungsart bei teilge-
werblich genutzten Gebäu-
den. 

• Unterlassung der Absper-
rung von Wasser und Strom 
(außer für Alarmanlagen) 
bei längerfristiger Abwesen-
heit. 

• Unterlassung der Anzeige 
eines längeren oder gar 
dauerhaften Leerstands. 

• Lagerung feuergefährlicher 
Stoffe an exponierten Stel-
len oder das Überschreiten 
der begrenzt mitversicher-
ten Lagermengen von ge-
fährlichen Stoffen im Ge-
bäude. 
 

Es kann immer wieder unbe-
wusst zu Obliegenheitsverlet-
zungen kommen – und genau 
das ist eine nicht angezeigte 
Gefahrerhöhung. 
 
 
Die GVV hat in die Versiche-

rungsverträge natürlich auch 
Sicherheiten für Sie als Versi-
cherungsnehmer eingebaut. 
So gibt es in der Gebäudever-
sicherung eine so genannte 
„Versehensklausel“ bei verse-
hentlich nicht gemeldeten (und 
somit theoretisch nicht versi-
cherten) Wohneinheiten. 
 
Es gibt in der Haftpflichtversi-
cherung den Vorsorgebau-
stein, welcher teilweise Ände-
rungen in der Betriebsart, also 
der betrieblichen Tätigkeit 
auch ohne sofortige Meldung 
bis zum Ende des jeweiligen 
Versicherungsjahres mit ab-
deckt.  
 
Ähnliches gilt in der Ge-
schäftsinhaltsversicherung, 
wenn sich durch Neuanschaf-
fungen der Wert der Betriebs-
ausstattung im Verlaufe des 
Jahres erhöht. 
 
Wir empfehlen: Fragen Sie Ih-
ren GVV Kundenbetreuer  
ruhig einmal öfter, wenn es 
Änderungen oder Neuheiten in 

Ihrem Bestand o-
der Ihrer Tätigkeit 
für das eigene Un-
ternehmen oder 
vor allem als 
Dienstleister für 
Dritte gibt.  
 
Wir bieten Ihnen 
dann die richtige 
Lösung für Ihren 
Versicherungs-
schutz. 
 

 
 
 
Frank Ullrich - GVV 
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Die Wallbox-Versicherung: Das sollten Sie beachten 

In Zukunft werden mit Sicher-
heit immer mehr private La-
destationen für Elektroautos in 
Garagen, unter Carports, an 
Hauswänden oder in Tiefgara-
gen installiert werden. Die 
Elektromobilität nimmt rasant 
zu, der Bedarf ist also noch 
lange nicht gedeckt. Aber wie 
sieht es eigentlich mit einer 
Wallbox-Versicherung aus? Ist 
die Ladestation gegen Blitz-
einschlag, Hochwasser und 
Diebstahl geschützt? Und was 
passiert, wenn sie durch einen 
technischen Fehler einen 
Schaden verursacht? 
 
Die einfache Kfz-Versicherung 
deckt Schäden, die durch die 
Wallbox bzw. Ladesäule ent-
standen sind, unter Umstän-
den nicht ab – und das sogar 
dann nicht, wenn die Ladesta-
tion selbst beschädigt ist. Da-
bei können gerade von der 
Ladestation Gefahren ausge-
hen, die kaum abzuschätzen 
sind. 

 
So kann es beispielsweise ge-
schehen, dass unter beson-
ders ungünstigen Bedingun-
gen die Kommunikation zwi-
schen E-Tankstelle und Akku 
gestört ist. Kommt es dann zu 

einer Überla-
dung, wird der 
Akku und die 
damit verbun-
dene Ladeleis-
tung zerstört. 
Der Schaden 

kann in den dreistelligen Be-
reich gehen. 
 
Solche Schäden sind zwar 
von der Kaskoversicherung 
des Elektrofahrzeugs abge-
deckt, die Schäden an der La-
destation selbst jedoch müs-
sen bei den meisten Gesell-
schaften in der Regel geson-
dert über eine Wallbox-
Versicherung geregelt werden. 
 
Die einzelnen Bedingungen 
sind von Versicherungsgesell-
schaft zu Versicherungsgesell-
schaft unterschiedlich. Im All-
gemeinen jedoch sind folgen-
de Schäden am Elektroauto 
selbst und an der Ladestation 
durch eine Teil- bzw. Vollkas-
koversicherung inklusive Wall-
box-Versicherung abgedeckt: 
 
• Brand und Explosion, bsp.  

durch Überspannung 
• Diebstahl 
• Schäden durch Sturm, Ha-

gel oder Blitzschlag 
• Wasserschäden 
• Kurzschluss an der Verka-

belung 
• Beschädigungen durch Tier-

bisse inklusive der daraus 
resultierenden Folgeschä-
den 

• Vandalismus 
 
Darum ist eine spezielle Versi-
cherung für Ladestationen 
sinnvoll. 
 
Nicht immer ist die Wallbox in 
einer verschlossenen Garage 
installiert. Viele E-Tankstellen 
befinden sich zum Beispiel un-

ter Carports und sind so mehr 
oder weniger öffentlich zu-
gänglich. Das heißt, dass eine 
private Wandladestation auch 
gestohlen werden kann. In die-
sem Fall tritt die Diebstahlver-
sicherung als Bestandteil der 
Geschäftsinhaltsversicherung 
ein. Allerdings sollten Sie da-
rauf achten, dass in dieser 
auch speziell die Wallbox ab-
gedeckt ist.  
 

Ohne extra im Vertrag ge-
nannte E-Tankstellen-Ver-
sicherung kann es zudem pas-
sieren, dass sie selbst auf ei-
nem Schaden, der an der 
Wallbox beim Ladevorgang 
entsteht, sitzenbleiben. Grund-
sätzlich sind solche Ereignisse 
zwar mit der Kfz-Haftpflicht-
versicherung abgedeckt, die 
meisten Versicherungsgesell-
schaften bestehen allerdings 
auf eine Einzelfallprüfung. Und 
dabei kann ein Schaden ohne 
spezielle Wallbox-Versiche-
rung schnell mal unreguliert 
bleiben. 
 
Entsteht beim Laden ein Scha-
den am Gebäude, springt je 
nach Versicherungsgesell-
schaft die Eigenschadende-
ckung ein. 
 
Besonderheit Blitzeinschlag: 
Wird die Ladestation zerstört, 
da während des Ladevor-
gangs ein Blitz in die E-
Tankstelle selbst oder ins 
Elektroauto einschlägt, springt 
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die Teilkaskoversicherung des 
Fahrzeugs ein. Entsteht der 
Schaden am Auto aber durch 
einen Blitzeinschlag neben 
der Wallbox oder dem Elek-
troauto selbst, hilft nur noch 
die Vollkaskoversicherung. 
 
Fazit: 
Alle Versicherungsgesell-
schaften haben sich inzwi-
schen auf die wachsende An-
zahl von Elektroautos und pri-
vater Ladestationen einge-
stellt. Ein Großteil der mögli-
chen Schäden an der  
E-Tankstelle sind durch den 
Versicherungsschutz abge-
deckt, der für das Fahrzeug 
selbst, beziehungsweise für 
die Immobilie gilt. Bei einigen 
Gesellschaften und insbeson-
dere für spezielle Schäden an 
der Ladestation ist jedoch  
eine eigene Wallbox-
Versicherung unbedingt rat-
sam. 
 
Sollten Sie eine Wallbox be-
reits installiert haben oder 
dies planen, dann sprechen 
sie uns bitte an, um den ge-
eigneten Schutz zu ermitteln. 
 
 
 
Stefan Discher - GVV 

Uns Veränderungen zeitnah mitteilen, damit 

Ihr Schutz nicht leidet! 

Als Ihr Versicherungsmakler 
sind wir natürlich auch Versi-
cherungsvermittler. Allerdings 
ist unser Berufsstand als einzi-
ger alleine dem Auftrag des 
Kunden verpflichtet. Wir finden 
Versicherungslösungen für 
Sie, die zu Ihrer Risikosituati-
on passen. Zu unseren Aufga-
ben zählt auch die laufende 
Aktualisierung Ihrer Absiche-
rung. Benachrichtigen Sie uns 
daher bitte immer umgehend, 
wenn sich etwas ändert, bei-
spielsweise über den Erwerb 
von Grundstücken und Ge-
bäuden, die Anschaffungen 
von Mobiliar und Elektronik, 
der Eröffnung von neuen Ge-
schäftsstellen oder Hausmeis-
terbüros, Bauvorhaben, Miete 
von Containern für den Bau 
und dergleichen. Diese Auf-
zählung könnte nahezu un-
endlich fortgeführt werden. 
Das zeigt, dass wir nicht alle 

uns nicht bekannten Risiken 
bei Ihnen abfragen können. 
Sie sind viel näher am Ge-
schehen als wir. 
 
Alle diese Veränderungen 
können – müssen aber nicht – 
zu Veränderungen beim Ver-
sicherungsbedarf führen. 
 
Für Sie prüfen können wir das 
aber nur, wenn Sie uns dies – 
möglichst schon im Vorfeld – 
mitteilen. Bitte helfen Sie uns 
dabei, ihr Eigentum richtig ab-
zusichern. 

 
Wir stehen Ihnen gerne für 
alle Fragen rund um Ihren 
Versicherungsschutz zur Ver-
fügung. Wir freuen uns da-
rauf, von Ihnen zu hören! 
 
 
 
Gerd Helmig - GVV 

Risikofaktor #1 bei Cybergefahren: Der Mensch 

Der Abschluss einer Cyber-
versicherung, was auf jeden 
Fall richtig ist, reicht allein 
nicht aus, um sein Unterneh-
men gegen Cyberkriminelle 
zu schützen - zumindest nicht 
langfristig. 
 
Vielmehr sollte sie Teil eines 
Maßnahmenmixes aus Cyber-
Awareness-Trainings (Mitar-
beiter Sensibilisierungen) und 
Schulungen sowie einem fest 

verankerten Notfallmanage-
ment mit vordefinierten Ver-
antwortlichkeiten und Zustän-
digkeiten sein. Cybersicherheit 
ist ein ganzheitliches Konzept, 
das in den Berufsalltag eines 
Unternehmens und seiner Mit-
arbeitenden integriert werden 
sollte. Die Cyberversicherung 
deckt dann das letzte Fünk-
chen Risiko ab, denn eine 
hundertprozentige Sicherheit 
gibt es nie. 

 
Ein richtiges Notfallmanage-
ment kann helfen, den Scha-
den zu begrenzen. Zuallererst 
ist es wichtig, dass man Ruhe 
bewahrt und nicht in Panik 
oder falschen Aktionismus 
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verfällt. Sobald ein möglicher 
Cyberangriff festgestellt wird, 
sollte ein Experte konsultiert 
werden. Wie vorher beschrie-
ben, ist es immens wichtig, 
dass Zuständigkeiten geklärt 
sind, und die Mitarbeitenden 
wissen, an wen sie sich im 
Notfall wenden können. Im 
zweiten Schritt ist es hilfreich, 
wenn man den Vorfall so ge-
nau wie möglich dokumentiert 
- auch mit Fotos, sollte ein 
Smartphone mit einer Kamera-
funktion griffbereit sein. Orien-
tieren kann man sich bei die-
ser Dokumentation an den  
W-Fragen: Was ist passiert? 
Wann ist es passiert? Was hat 
man gemacht, als es passier-
te? Welche Anomalien konnte 
man feststellen? Welches Pro-
gramm hat man gerade ge-
nutzt? 
 
Im Zweifelsfall sind alle Netz-
werkverbindungen des be-
troffenen Gerätes zu trennen, 

um eine Ausbreitung auf wei-
tere Systeme oder Geräte zu 
verhindern. Sind externe Fest-
platten mit Sicherheitskopien 
mit dem infizierten Computer 
verbunden, diese sofort tren-
nen. 
 

Hacker werden heutzutage 
immer gerissener, sie gehen 
weitaus adaptiver vor. Die An-
griffsmuster verändern sich. 
Es ist daher umso wichtiger, 
dass Mitarbeitende kontinuier-
lich geschult werden. Neben 
den Standard-Lösungen, wie 
einer starken Firewall und 
dem rechtzeitigen Installieren 

aller System-Updates, emp-
fiehlt es sich, seine Mitarbeiter 
frühzeitig in den Prozess ein-
zubeziehen und sie stetig für 
Cyberrisiken zu sensibilisie-
ren. Der Mensch ist nach wie 
vor das Einfallstor Nummer 
eins. 80 Prozent der Vorfälle 
werden durch E-Mails ausge-
löst. Ein falscher Klick oder ein 
unüberlegter Download rei-
chen oftmals schon aus, um 
Systeme oder auch ganze 
Netzwerke mit Schadsoftware 
zu infizieren. Mithilfe von Trai-
nings und Schulungen werden 
Mitarbeiter aufmerksamer und 
agieren als eine menschliche 
Firewall für das Unternehmen. 
 
Ihr Ansprechpartner der GVV 
steht Ihnen hierzu gern für 
Fragen zur Verfügung. 
 
 
 
 
Bernd Miethke - GVV 

Eine Trinkwasser - Legionel-
lenprüfung ist zumeist gesetz-
liche Pflicht für Vermieter von 
Immobilien. Laut der aktuellen 
Fassung der Trinkwasserver-
ordnung vom 20. Dezember 
2020, muss das Trinkwasser 
regelmäßig auf Legionellen 
analysiert werden. Zusätzlich 
müssen diese Untersuchun-
gen dokumentiert werden. 
 

Die wichtigste Neuregelung 

mit Bezug auf die Legionellen-
prüfung: Künftig muss eine 
Untersuchungsstelle mit ei-
nem auffälligen Legionellenbe-
fund direkt ans Gesundheits-
amt gemeldet werden. 
 
Darüber hinaus bleiben die 
Prüfpflichten bestehen, die die 
Trinkwasserverordnung seit 
dem 14. Dezember 2012 vor-
schreibt: Zentrale Warmwas-
seranlagen in Wohnhäusern 
müssen regelmäßig auf Legio-
nellen untersucht werden, 
wenn 
 
• sie ein Speichervolumen 

von mehr als 400 Liter ha-
ben oder 

• das Volumen einer Rohrlei-
tung von der Warmwasser-
bereitung bis zur Entnahme-

stelle (Dusche oder Wasser-
hahn) mindestens drei Liter 
beträgt; das wird bei norma-
ler Rohrstärke bei einer 
Rohrlänge von etwa sieben 
bis 15 Metern erreicht. 

 
Wird das Warmwasser de-
zentral, beispielsweise durch 
Durchlauferhitzer oder Gas-
thermen in den einzelnen 
Wohnungen erzeugt, besteht 
keine Pflicht zur Legionellen-
prüfung. Auch bei Kaltwasser-
leitungen sind derzeit noch 
keine Legionellenprüfungen 
vorgeschrieben. 
 
Für Haus- und Wohnungsei-
gentümer relevant ist zudem 
der Stammtext Trinkwasser-
verordnung und Legionellen 
(kein Gesetz, sondern ledig-

Legionellenprüfung 
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lich eine Handlungsvorgabe 
für die zuständigen Gesund-
heitsämter): 
 
• In Ein- und Zweifamilien-

häusern müssen keine re-
gelmäßigen Legionellenun-
tersuchungen durchgeführt 
werden, weil die Anlagen in 
diesen Häusern keine 
Großanlagen im Sinne der 
Trinkwasserverordnung 
sind. 

• Sind in einer Wohnungsei-
gentümergemeinschaft alle 
Wohnungen von den Eigen-
tümern selbst bewohnt, 
liegt keine gewerbliche Tä-
tigkeit im Sinne der TrinkwV 
2001 vor. Das heißt: Die 
Eigentümer können be-
schließen, keine Legionel-
lenprüfung durchzuführen. 
Der Beschluss muss ein-
stimmig erfolgen. 

• Ist auch nur eine Eigen-
tumswohnung vermietet, 

liegt eine Abgabe von Trink-
wasser im Rahmen einer 
gewerblichen Tätigkeit im 
Sinne von § 3 Nummer 10 
der Trinkwasserverordnung 
vor. Nach § 14 b der Trink-
wasserverordnung ist die 
WEG dann zur regelmäßi-
gen Legionellenprüfung ver-
pflichtet. Zudem müssen 
nach § 21 der Trinkwasser-
verordnung Verbraucher 
über die Ergebnisse der Un-
tersuchung informiert wer-
den - schriftlich oder durch 
Aushang. 
 

War der Befund unauffällig, 
sind alle drei Jahre weitere 
Untersuchungen vorgeschrie-
ben. Ist aber ein Wert von 100 
Legionellen pro 100 Milliliter 
Trinkwasser überschritten, 
muss die Untersuchungsstelle 
dies dem Gesundheitsamt 
melden. Der Betreiber muss 
nach den Ursachen der Legio-

nellenbelastung suchen – und 
sie beseitigen lassen. Versi-
chert sind hierbei die Kosten 
für eine Desinfektion/
Reinigung der durch Legionel-
len verunreinigten bzw. konta-
minierten Wasserleitungen.  
Eine versicherungstechnische 
Absicherung für diesen Risiko-
bereich wird von den meisten 
Versicherern nicht geboten. 
 
 
Hans-Joachim Franz - GVV 
https://www.gev-versicherung.de/ratgeber/
legionellen-gefaehrliche-bakterien-in-unseren-

wasserrohren/ 

Sicher in die Pause 

Wann setzt die gesetzliche 
Unfallversicherung aus? 
 
Pausen sind wichtig – sie die-
nen der Regeneration und wir-
ken sich positiv auf Produktivi-
tät und Arbeitsatmosphäre 
aus. Doch ist man in Pausen 
auch bei Unfällen gesetzlich 
unfallversichert?  

 
Rauchen und Frischluft 
Für manche gehören Rau-
cherpausen oder ein Erho-

lungsspaziergang zum Ar-
beitsalltag. Doch Vorsicht: 
Diese Tätigkeiten sind reines 
Privatvergnügen. Unfälle auf 
dem Weg vor die Tür oder 
während einer solchen Pause 
werden nicht durch die ge-
setzliche Unfallversicherung 
abgesichert. Nur wenn ein Er-
holungsspaziergang aufgrund 
einer außergewöhnlichen Be-
lastung durch die verrichtete 
Tätigkeit notwendig wird, 
kann dieser ausnahmsweise 
versichert sein. Das allgemei-
ne Bedürfnis, Arbeitspausen 
zur Erholung und Entspan-
nung zu nutzen und so die 
Leistungsfähigkeit zu erhal-
ten, reicht hierfür nicht aus. 
 
Toilettengang 
Der Gang zur Toilette ist auch 
im Büro und Betrieb unver-

meidbar. Hin- und Rückweg 
zur und von der Toilette sind 
daher versicherte Arbeitswege 
– allerdings nur bis zur Toilet-
tentür. Wer in der Toilettenan-
lage ausrutscht, ist nicht durch 
die gesetzliche Unfallversiche-
rung versichert. 
 
Mittagessen 
Das Mittagessen gilt als ar-
beitskrafterhaltende Maßnah-
me und der Weg in die Kanti-
ne oder zum Imbiss somit als 
Arbeitsweg. Dieser endet aller-
dings mit Betreten der Kantine 
und beginnt erst wieder, wenn 
man sie verlässt. Oder aber – 
falls das Mittagessen anders-
wo stattfindet – mit dem Betre-
ten bzw. dem Verlassen des 
anderen Gebäudes. Unfälle 
beim Mittagessen selbst sind 
keine Arbeitsunfälle – außer 
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Negativzinsen 

es handelt sich um Geschäfts-
essen oder gemeinsame 
Mahlzeiten bei Betriebsausflug 
oder Weihnachtsfeier. Auf-
grund des engen Zusammen-
hangs mit der betrieblichen 
Tätigkeit bzw. der betriebli-
chen Veranlassung besteht 
hier auch während des Essens 
Versicherungsschutz. 
 
Kleine Erledigungen 
Ist der Weg in den Supermarkt 
versichert? Kommt drauf an: 
Besorgt man sich dort etwas, 
um es anschließend – etwa 
als Mittagessen – auf der Ar-
beit zu genießen, ist das versi-
cherungsrechtlich abgedeckt 
und unbedenklich. Zum Prob-
lem wird es, wenn neben die-

ser Besorgung beispielsweise 
noch das Hemd aus der Reini-
gung geholt oder der private 
Wocheneinkauf erledigt wird. 
Wer das tut, handelt überwie-
gend im Privatinteresse. Hier 
greift die Versicherung nicht. 
 

Pausen im Homeoffice 
Arbeitet man in den eigenen 
vier Wänden, findet das Mit-
tagessen vielleicht in der eige-

nen Küche statt. Den Weg 
dorthin oder auch auf die Toi-
lette legt man innerhalb der 
eigenen Wohnung zurück. Auf 
diese haben Arbeitgeber kei-
nen Einfluss, weshalb solche 
Wege nicht in der gesetzlichen 
Unfallversicherung versichert 
sind.  
 
Übrigens: Arbeitswege außer-
halb des Zuhauses beginnen 
nicht ab der Wohnungstür, 
sondern erst mit dem Durch-
schreiten der Haustür.  
 
 
 
 
 
Ariane Elsholz - GVV 

Die Deutschen sparen wie die 
Weltmeister. Im letzten und 
auch im aktuellen Jahr wurde 
besonders viel Geld auf die 
hohe Kante gelegt. Doch das 
kann sich zunehmend als Mi-
nusgeschäft erweisen, denn 
immer mehr Geldhäuser be-
lasten auch Privatkunden mit 
Negativzinsen. 
 
Für immer mehr Sparer wer-
den größere Summen so vor 
allem auf dem Tagesgeldkonto 
zu einem Minusgeschäft. Ins-
gesamt verlangen inzwischen 
über 300 Banken und Spar-
kassen ein sogenanntes Ver-
wahrentgelt von zumeist 0,5 
Prozent und die allgemeine 
Inflation ist dann noch hinzu-
zurechnen. Allein in den ers-
ten 100 Tagen des laufenden 
Jahres führten demnach mehr 
als 100 Geldhäuser derartige 
Strafzinsen ein. 
 
Die Dynamik hat sich in die-

sem Jahr noch einmal deutlich 
verschärft. Corona hat den 
Trend beschleunigt. Viele Ver-
braucher legen ihr Geld lieber 
aufs Konto, statt es auszuge-
ben. Für Banken ist das ein 
Problem, denn sie zahlen 
selbst Strafzinsen auf über-
schüssige Einlagen. Je mehr 
Spargelder sie annehmen 
müssen, desto größer wird der 
Druck auf die Kreditinstitute, 
diese Kosten an ihre Kunden 
weiterzugeben. 
 
Geschäftsbanken müssen ak-
tuell 0,5 Prozent Zinsen zah-
len, wenn sie überschüssige 
Gelder bei der Europäischen 

Zentralbank (EZB) parken. 
Auch wenn es bei einigen In-
stituten Freibeträge für be-
stimmte Summen gibt, bleibt 
dies für die Branche eine Milli-
ardenbelastung. Die Kosten 
geben immer mehr Geldhäu-
ser ganz oder teilweise weiter 
und berechnen ihren Kunden 
Negativzinsen. 
 
Lange Zeit verlangten Banken 
vor allem bei großen Summen 
ab 100.000 Euro Strafzinsen. 
Inzwischen erheben mindes-
tens 95 Institute Negativzinsen 
schon ab einem Gesamtgutha-
ben von 50.000 Euro oder we-
niger. Überwiegend gelten 
Strafzinsen für Tagesgeld, teil-
weise werden sie aber auch 
schon für Giro- und Verrech-
nungskonten erhoben. 
 

 

 

Stefan Discher - GVV 
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Wohngebäudeversicherung: Wann liegt ein Erdrutsch vor? 

Wenn der Untergrund ins Rut-
schen gerät, kann das schwe-
re Schäden an der Oberfläche 
auslösen. Doch nicht jede Erd-
bewegung ist entsprechend 
der Versicherungsbedingun-
gen als Erdrutsch qualifiziert. 
Der Besitzer eines Gebäudes, 
gelegen am Rande einer vor 
rund 80 Jahren am Hang auf-
geschütteten Terrasse, stellte 
eines Tages Risse fest, die 
sich am Haus als auch an der 
Terrasse gebildet hatten. 
 
Das ist ein Fall für meine 
Wohngebäudeversicherung, 
dachte sich der Hauseigentü-
mer. Eine solche hatte er mit 
Einschluss einer Elementar-
versicherung abgeschlossen. 
Er zeigte den Schaden durch 
die Ursache Erdrutsch an. Die-
ser sei durch nicht augen-
scheinliche Rutschungen des 

Untergrunds von 
wenigen Zenti-
metern pro Jahr 
verursacht wor-
den. 
 
Der Eigentümer 
verwies darauf, 

dass sich sein Gebäude inner-
halb eines Gefahrenbereichs 
für tiefreichende Rutschungen 
und somit in einem Erdrutsch-
gefährdungsgebiet befinde. 
Den entstandenen Gesamt-
schaden bezifferte der Versi-
cherungsnehmer auf insge-
samt 100.000 €. 
 
Die Versicherung verweigerte 
jedoch die Regulierung des 
Schadens und begründete ihre 
Entscheidung, dass weder ein 
Erdrutsch noch ein Erdfall ent-
sprechend den Versicherungs-
bedingungen vorliegt. Der Fall 
landete vor dem Landgericht. 
 
Das Landgericht wies die Kla-
ge des Eigentümers zurück 
und begründete das Urteil 
ebenfalls damit, dass ein Erd-
rutsch entsprechend den Ver-
sicherungsbedingungen nicht 

vorliegt. Auch 
einen entspre-
chenden Beweis 
für die Behaup-
tungen habe der 
Hausbesitzer 
nicht vorlegen 
können. So fehl-
te es an glaub-
würdigen Infor-
mationen, wie 
die geltend ge-
machten Rut-
schungen des 
Untergrunds be-
schaffen sind, 
ob sie sich ober- 
oder unterirdisch 
ereigneten und 
ob sie naturbe-

dingt oder eine Folge der 
Hangaufschüttung sind. 
 
Außerdem erfüllten die ge-
schilderten Ereignisse keinen 
Erdrutsch, dies ergebe sich für 
den durchschnittlichen Versi-
cherungsnehmer bereits durch 
den Wortlaut. Das „Rutschen“ 
setze eine gewisse Geschwin-
digkeit voraus und stelle nicht 
wie behauptet einen allmähli-
chen, länger andauernden und 
nicht wahrnehmbaren Vorgang 
dar. 

 
Diese Bedeutung ergebe sich 
auch, wenn man den Erd-
rutsch mit anderen versicher-
ten Elementargefahren verglei-
che. Sowohl Überschwem-
mungen, Rückstau, Schnee-
druck, Lawinen und Vulkan-
ausbrüche seien deutlich 
wahrnehmbar, die jeweiligen 
Ereignisse klar zeitlich be-
grenzt. Somit werde erkenn-
bar, dass der Begriff des Erd-
rutsches ein langfristiges, 
gleichsam schleichende und 
nicht konkret wahrnehmbares 
Ereignis nicht umfasse.  
 
Der Hauseigentümer blieb so-
mit auf seinen Forderungen 
sitzen. 
 
 
 
 
 
Uwe Stock - GVV 
Quelle: procontra  
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Rückläufige Schadenzahlen bei Naturgewalten 

Die vorläufigen Schadenzah-
len des Gesamtverbandes der 
Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV) für das vergan-
gene Jahr weisen unterdurch-
schnittliche Werte für Schäden 
durch Naturgewalten aus. Für 
Beschädigungen durch Sturm, 
Hagel und weitere Naturgefah-
ren wie Starkregen haben die 
Versicherer 2020 rund 2,5 Mil-
liarden Euro geleistet. Das 
sind 500 Millionen Euro weni-
ger als 2019 und unter dem 
langjährigen Mittel von rund 
3,7 Milliarden Euro. Aus-
schlaggebend für diese positi-
ve Schadenbilanz ist das Aus-
bleiben schwerer Hagelscha-
denereignisse stellte GDV-
Geschäftsführer Jörg As-
mussen fest. 
 
Lassen Sie uns einen kurzen 
Blick auf die Schadenbilanz 
der Sachversicherer richten. 
Hier können wir feststellen, 
dass auf die Sachversiche-
rung rund zwei Milliarden Euro 
(langjähriger Durchschnitt: 2,7 
Milliarden Euro) entfallen. Die 
wesentlichen Kosten entstan-

den danach 1,6 Milliarden 
durch Sturm oder Hagel und 
400 Millionen Euro durch wei-
tere Naturgefahren wie Stark-
regen. Die Kfz-Versicherer 
zahlten für Elementarschäden 
insgesamt etwa 500 Millionen 
Euro, der langjährige Durch-
schnitt liegt bei gut 900 Millio-
nen Euro. 
 
„Sabine“ ist der Name des 
Sturmes, welcher unter den 
Wetterereignissen des vergan-
genen Jahres herausragt und 
der im Februar 2020 versi-
cherte Schäden von 675 Milli-
onen Euro verursachte. Damit 
liegt "Sabine" auf Platz sechs 
der schwersten Winterstürme 
in Deutschland seit 2002. Zum 
Vergleich: Der folgenschwers-
te Sturm ist "Kyrill" (2007) mit 
mehr als drei Milliarden Euro 
versicherten Schäden gefolgt 
von "Jeanette" (2002) mit 1,4 
Milliarden Euro sowie 
"Friederike" (2018) mit 1,15 
Milliarden Euro an. 
 
Im Rahmen von Information 
und Prävention bietet der  

Verband Mietern und Immobi-
lienbesitzern die Möglichkeit 
an, auf seiner Homepage ei-
nen Naturgefahren-Check so-
wie einen Hochwasser-Check 
durchzuführen, bei dem sie 
erfahren können, wie stark ihr 
Postleitzahlengebiet in der 
Vergangenheit von Hochwas-
sern und Unwettern betroffen 
war. Auf der Seite des Ver-
bandes heißt es, dass diese 
"Bausteine zur Vermeidung 
von Schäden“ beitragen sol-
len. Man erhält hier die Mög-
lichkeit sich individuell zu in-
formieren, wie stark die eigene 
Region betroffen ist. Ich kann 
Sie nur auffordern dies selbst 
einmal zu überprüfen. 
 
Laut Aussage des GDV-
Geschäftsführers Asmussen 
können diese Tools ein zent-
rales Informationssystem der 
öffentlichen Hand jedoch nicht 
ersetzen. In Deutschland soll-
ten, wie in anderen Ländern 
bereits vorhanden, die Infor-
mationen zu Naturgefahren 
und klimatischen Veränderun-
gen gebündelt und der Öffent-
lichkeit in einem zentralen On-
line-System zugänglich ge-
macht werden. Er setzt sich 
nachdrücklich für ein bundes-
weites Naturgefahrenportal 
ein. 
 
 
Hans-Joachim Franz - GVV 
Quelle GDV 



GVV I Gesellschaft für Versicherungsvermittlung und Vermögensbildung mbH 

14 

 

Vorsicht, das ist ein Bruttobetrag! 

Seit 2002 erhält jeder gesetz-
lich Rentenversicherte, der 
das 27. Lebensjahr vollendet 
hat und seit mindestens fünf 
Jahren einzahlt, einmal im 
Jahr eine Renteninformation. 
In dieser wird unter anderem 
ausgewiesen, welchen Ren-
tenanspruch Sie bereits ange-
sammelt haben und – das ist 
die größere Zahl – welche 
Rente man Ihnen prognosti-
ziert, wenn Sie weiterhin wie 
bisher verdienen. 
 

Seit die Renteninformation re-
gelmäßig verschickt wird, freu-
en sich Versicherte an den im-
mer größer werdenden Zah-
len. Dabei beachten Sie nur 
eine nicht unwesentliche Klei-
nigkeit meist nicht: Die Zahl, 
die da steht, ist ein Bruttobe-
trag! Eigentlich ist das auch 
klar, wenn man sich einen Mo-
ment Zeit nimmt, darüber 
nachzudenken. Die Beiträge 
werden ja schließlich auch 
vom Bruttogehalt abgezogen. 
Wie beim Bruttogehalt gehen 
dann noch Beiträge zu Kran-
ken- und Pflegeversicherung 
ab und auch mit einem Abzug 
für Steuer muss gerechnet 
werden. 
 
Ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 6. März 
2002 stellte fest, dass die ge-
setzliche Altersrente grund-
sätzlich steuerpflichtig ist (2 
BVL 17/99). Im Zuge der an-
schließenden Einführung des 

Alterseinkünftegesetzes 2005 
wurde auch eine stufenweise 
Anhebung des zu versteuern-
den Anteils der Rente einge-
führt. Ab dem Jahr 2040 wer-
den Renten zu 100 % steuer-
pflichtig sein. Neben dieser 
grundsätzlichen Steuerpflich-
tigkeit der Rente an sich, muss 
natürlich noch der jährliche 
Grundfreibetrag des Rentners 
berücksichtigt werden. Dieser 
beträgt derzeit 9.168 Euro bei 
Alleinstehenden. Bezieht ein 
Rentner aktuell also mehr als 
764 Rente monatlich, werden 
Steuern fällig. Wie es ab 2040 
aussehen wird, kann heute 
natürlich noch niemand sagen. 
Weshalb so bereitwillig davon 
ausgegangen wird, dass der in 
der Renteninformation ausge-
wiesene Betrag zur freien Ver-
fügung stünde, ist schwer zu 
sagen. Evtl. liegt es an der 
verbreiteten Gewohnheit, nur 
sein Nettoeinkommen zu be-
achten – oder die Höhe des 
Betrages wird als Nettoein-
kommen wahrgenommen, da 
der Betrag ja tatsächlich so 
eingepreist werden könnte. 
Die böse Überraschung 
kommt dann im Alter. 
 

Unser nachstehendes Beispiel 
zeigt deutlich auf, wie man 
selbst bei einem guten Ein-
kommen mit einer Bauchlan-
dung in den dritten Lebensab-
schnitt starten kann. Nehmen 
Sie dieses Problem nicht auf 
die leichte Schulter. Das Bran-

chenversorgungswerk der 
Wohnungswirtschaft „rente 21 
e.V.“ steht Ihnen gerne bei al-
len Fragen zu Altersvorsorge, 
Renteninformation, Zinstief 
etc. zur Verfügung.  
 

Was von der Rente übrig 
bleibt: 
 
Ein Beispielfall: Melanie R., 
geb. 1973, alleinstehend, kei-
ne Kinder, aktuelles Gehalt: 
3.000 Euro brutto bzw. 1.881 
Euro netto, Renteneintritt zum 
67. Lebensjahr, keine weitere 
Absicherung, Altersrente 
(brutto) 1.186,37 Euro ./. Steu-
er und Soli 40,42 Euro ./. 
Krankenkassenbeitrag 86,61 
Euro ./. Pflegeversicherung 
36,18 Euro Altersrente (netto) 
1023,16 Euro. Obwohl Frau R. 
ihr Leben lang ein gutes Ein-
kommen hatte, nie arbeitslos 
war oder ihr Berufsleben durch 
Krankheit oder Kindererzie-
hungszeiten unterbrechen 
musste, hat sie im Alter nur-
knapp über 1.000 Euro zur 
Verfügung. In manchen Ecken 
des Landes wird Wohnen UND 
Leben nun nicht mehr möglich 
sein. Ausschließlich eine zu-
sätzliche selbstmotivierte Al-
tersvorsorge – egal in welcher 
Schicht – sichert einen dritten 
Lebensabschnitt in gewohnten 
finanziellen Verhältnissen. 
 
Gerd Helmig - GVV 
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Das Verfassen von Schaden-
meldungen verunsichert viele 
Versicherungsnehmer. Was 
schreibe ich der Versiche-
rung? Wie formuliere ich einen 
Sachverhalt richtig? Es bleibt 
immer die Angst, der Versi-
cherer könnte bei falschen 
Formulierungen die Leistung 
verwehren. Häufig ist die 
Angst unbegründet, da ein 
versicherter Schaden unab-
hängig von der Formulierung 
vom Versicherer reguliert wird. 

Spannend wird es allerdings, 
wenn der Versicherungsneh-
mer versucht den Sachverhalt 
bestmöglich zu erklären. 
 
Folgende Schadenmeldungen 
trafen dabei in den letzten 
Jahren bei den Versicherern 
ein: „Beim Versuch, eine Ei-
senstange zu begradigen, 
schlug diese zurück!“ Eine 
Formulierung im Unfallscha-
denprotokoll, welche den 
Sachbearbeiter sicher zum 
Schmunzeln brachte. 
 
Ähnlich spannend war die For-
mulierung im Schadenbericht 
einer Glasversicherung: „Habe 
in einem Streit mit meiner Frau 
den vollen Aschenbecher nach 
ihr geworfen – Gott sei Dank – 
nur das Fenster getroffen. 
Meine Frau hat trotzdem die 
Scheidung eingereicht.“ Leider 
ist nicht übermittelt, ob die 
Versicherung den Schaden 
übernommen hat, aber nach-
weislich ist hier mehr kaputt 

gegangen als die Scheibe des 
Fensters. 
 
Sollten Sie einmal über eine 
rote Ampel fahren empfiehlt 
sich die Ausrede des folgen-
den Versicherungsnehmers: 
„An der Kreuzung hatte ich ei-
nen unvorhergesehenen Anfall 
von Farbenblindheit.“ Exakt so 
formuliert konnte es ein Sach-
bearbeiter in einer Schaden-
meldung lesen. 
 
Gerade im Osten Deutsch-
lands gilt der Trabant heute 
als nostalgische Erinnerung an 
die DDR. Ein Versicherungs-
nehmer informierte den Versi-
cherer über einen Zusammen-
stoß mit einem Trabant folgen-
dermaßen: „An der Kreuzung 
Puschkin Straße stieß ich am 
26.12. mit einem Trabbi zu-
sammen. Da er aus Presspap-
pe ist, entstand kein Blech-
schaden. 

Was bei den Sachbearbeitern 
häufig zum Schmunzeln führt, 
zeigt aber auch, dass die Ner-
vosität beim Erstellen von 
Schadenanzeigen häufig hoch 
zu sein scheint. Daher gilt im-
mer: Lesen Sie sich Ihre Scha-
denanzeige vor dem Versen-
den noch einmal durch. So 
können Sie sicher sein, in un-
serem nächsten Rundbrief 
nicht auch mit einem lustigen 
Zitat erwähnt zu werden. 
 
Christian Klaus – GVV 

Schadenmeldungen zum Schmunzeln Wussten Sie schon,... 

…was es bedeutet, wenn et-
was (nur) „mit“-versichert ist? 
 
Der Begriff „mitversichert“ 
setzt voraus, dass zuerst ein-
mal eine Sache überhaupt ver-
sichert ist. Dazu folgendes 
Beispiel. In einer Wohngebäu-
deversicherung ist das Gebäu-
de die versicherte Sache. Es 
ist vor allem gegen Schäden 
durch die Grundgefahren Feu-
er, Leitungswasser und Sturm/
Hagel versichert. Weitere ver-
sicherte Sachen sind das Ge-
bäudezubehör sowie Grund-
stücksbestandteile. Letztere 
sind u. a. Briefkastenanlagen, 
Beleuchtungskörper, Absperr-
bügel für Parkplätze, Einfrie-
dungen sowie Hof- und Geh-
steigbefestigungen. Darüber 
hinaus sind bestimmte scha-
denbedingte Kosten über den 
Gebäudeversicherungsvertrag 
„mit“-versichert. Beispiele da-
für sind die Aufräum- und Ab-
bruchkosten nach einem versi-
cherten Gebäudeschaden und 
die Kosten für die Beseitigung 
von durch Sturm oder Feuer 
umgestürzten bzw. stark be-
schädigten Bäumen vom Ver-
sicherungsgrundstück. Auf ei-
nem Grundstück können im-
mer nur dann Kostenpositio-
nen mit dem Gebäude zusam-
men versichert sein, wenn ein 
Gebäude darauf steht, wel-
ches in der Gebäudeversiche-
rung versichert ist. Deshalb 
können zum Beispiel die Kos-
ten für die Beseitigung von 
durch Sturm umgestürzten 
Bäumen von einem unbebau-
ten Grundstück, für das es nur 
eine Haftpflichtversicherung 
gibt, nicht durch eine Gebäu-
deversicherung ersetzt wer-
den. 
 
 
Frank Ullrich - GVV 
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Zu guter Letzt 

Guten Tag, mein Name ist Thi-
lo Becker und ich starte als 
Trainee zum Versicherungs-
kaufmann bei der GVV und 
werde zukünftig das Team ver-
stärken. 
 
Ich bin seit 2002 im Ver-
trieb/Außendienst tätig, davon 
die letzten 8 Jahre als Account 
Manager im Vertrieb von phy-
sischen Unterhaltungsmedien 
für ein Münchener Unterneh-
men. Mein Aufgabengebiet 
dort umfasste unter anderem 
die Vertiefung und den Ausbau 
von Kundenbeziehungen, den 
After-Sales-Service, Konditi-
onsverhandlungen sowie Re-
klamationsbearbeitungen. Von 
1985 bis 2002 war ich im Ver-
kauf beschäftigt. Mein ur-
sprünglich erlernter Beruf ist 
Koch. Kochen ist auch heute 
noch eines meiner liebsten 
Hobbys. 
 
Auf Grund einer Zentralisie-
rung war es mir nicht mehr 
möglich, meine Tätigkeit als 
Account Manager weiter aus-
zuüben, da alle Außendienst-
mitarbeiterstellen meines ehe-
maligen Arbeitgebers gestri-

chen wurden. So stand für 
mich eine Neuorientierung an. 
 
Ich las die Stellenanzeige der 
GVV, welche mich sehr ange-
sprochen hat. Speziell war es 
der Punkt: „Wir gehören unse-
ren Kunden“ und sind dadurch 

„GEMEINSAM STÄRKER“, 
der mich dazu veranlasste, 
zum Hörer zu greifen und ein-
fach mal anzurufen. Sie kön-
nen sich meine Aufgeregtheit, 
nach über 15 Jahren ohne Be-
werbungsgespräch, vorstellen. 
Ich wurde positiv überrascht, 
auf welch angenehmer und 
professioneller Ebene das Be-
werbungsgespräch mit mir ge-
führt wurde. Noch mehr erfreu-
te es mich, dass ich wenige 
Tage nach dem Gespräch die 
Mitteilung erhielt, dass ich die 
Stelle bekäme. Nun gehöre ich 
seit dem 01.05.2021 zur GVV. 
 
Schon vom ersten Tag an ha-
be ich mich sehr wohl gefühlt 
und möchte mich bei dem ge-
samten Team der GVV bedan-
ken, dass ich so professionell 
und herzlich aufgenommen 
wurde. 
 
Auf meine zukünftigen interes-
santen und spannenden Auf-
gaben freue ich mich schon 
jetzt, ebenso auf die partner-
schaftliche, vertrauensvolle 
und erfolgreiche Zusammenar-
beit mit Ihnen. 
 
Thilo Becker – GVV 

Unsere Veranstaltungstermine für 
2021 finden Sie auf unserer Home-
page unter:  
 
https://gvv-berlin.de/infos-aktuelles/
veranstaltungen 
 

nächste Veranstaltungen der GVV 
 
23. / 24. September - Jahrestagung in Lübeck 
03. November - Gesellschafterversammlung in Rheinsberg 
03. November - Jubiläumsfeier „30 Jahre GVV“ 
10. November - Versicherungsschulung in Berlin 
02. Dezember - Seniorenweihnachtsfeier in Potsdam 


